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Rückverfolgbarkeit von Fischereierzeugnissen

Alle Fischereierzeugnisse müssen als Lose gepackt werden und auf allen 
Produktions-, Verarbeitungs- und Vertriebsstufen vom Einzelhandel 
bis zu Fang / Ernte rückverfolgbar sein. 
Ausnahmen bestehen u.a. für Fischerei- und Aquakulturerzeugnisse
aus den Binnengewässern (Süßwasser).

Kennzeichnung von Fischereierzeugnissen für die behördliche Kontrolle 
auf allen Ebenen des Handels 
(neben den Verbraucherinformationen muss angegeben sein: Identifizierungs-Nr. des 
Loses, Datum der Anlandung, Fischereikennzeichen, FAO-Code der Fischart, Mengen, 
der direkte Lieferer (ggf. dessen Identitätskennzeichen nach VO(EG)Nr. 853/2004) etc.) 

(Kennzeichnung als Code, Strichcode oder elektronischer Chip für Arten 
mit Wiederauffüllungsplänen ab 2013 und alle anderen Arten ab 2015)
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EU-Inspektionen mit Fragen zur Rückverfolgung fanden im Nov. 2011 und 
März 2013 statt – Fazit der letzten Kontrolle war: 

„In Deutschland gibt es kein System, das die Rückverfolgbarkeit nach 
dem Erstverkauf und nach der Aufteilung oder dem Zusammenfassen 
der Lose gewährleistet. Die Regelungen der Rückverfolgbarkeit werden 
weder kontrolliert noch durchgesetzt, was nicht dem Artikel 58 der 
Verordnung des Rates entspricht.“

Referenten-Beratung in Bonn am 16.01.2014 

Bund-Länder-Beratung in Berlin am 21.03.2014
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Veröffentlichung 
im Fischerblatt 
3/2014
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Verbraucherinformationen

Mit den Vorschriften zur Fisch-
etikettierung soll der Endverbraucher 
mehr Informationen über die 
angebotenen Fischereierzeugnisse 

� zur Art (Handelsbezeichnung),

� zum wissenschaftlichen Namen, 

� zur Methode der Erzeugung

� zur Herkunft (Fanggebiet) und 

� den Auftauhinweis erhalten.

Damit soll durch mehr Transparenz das Vertrauen des Verbrauchers
in die vermarkteten Erzeugnisse gestärkt werden.
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Umsetzung der Kennzeichnung 

Angaben auf den Lieferscheinen, 
Rechnungen, vergleichbaren 
Warenbegleitscheinen oder 
sonstigen Belegen bei Versand der 
Fischereierzeugnisse

verpackte und 
nicht verpackte 
Ware

alle Handelstufen, 
ausgenommen Abgabe 
an Endverbraucher

Anbringen des Etiketts mit den 
Angaben auf der Verpackung der 
Fischereierzeugnisse

verpackte 
Ware

Einzel- und 
Großhandel

schriftliche und deutlich lesbare 
Angaben am Ort der Abgabe 
(z.B. Angaben auf Preisschildern, 
Etikett am Erzeugnis, Plakat / Liste 
[Zuordnung der Erzeugnisse gewährleisten])

nicht verpackte 
Ware

Einzelhandel, 
Fischereibetrieb,
Abgabe an 
Endverbraucher

EtikettierungArt der WareHandelsstufe
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Fehlende Angaben zu Produktionsmethode,  
Fanggebiet und wissensch. Namen 

Häufige Fehler bei der 

Fischetikettierung

Angaben 
für Kunden 

nicht 
lesbar 
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Fehlende, unzulässige oder 
falsche Angabe der Herkunft
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Fehlende 
Handels-

bezeichnung
und wiss.Name

unzulässige 
Bezeichnung des 

Fanggebiets

Falsche 
Handels-

bezeichnung

Schließung der Fischerei auf 
Dornhai; ab 2011 keine Quoten 
im Nordost-Atlantik
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Angaben sind auch bei der 
Vermarktung von Lebendfisch 
wie z.B. Fische für Besatz zu 
machen.

Offene Frage aus der 
Veranstaltung vom 25.01.2012 
zur Kennzeichnung der 
Räucherfischplatte
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Neue Bestimmungen nach der VO(EG)Nr.1379/2013

Die neuen Regelungen zu Verbraucherinformationen treten zum 
13.12.2014 in Kraft.

Fischereierzeugnisse, die bis zu diesem Zeitpunkt bereits verarbeitet und 
etikettiert wurden, unterliegen einer Übergangsregelung. 
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wie bisher

wie bisher

Gebietsbezeichnung erweitert
Subfanggebiete, Hinweis auf Binnengewässer

Angabe des Fanggerätes ist neu
wie bisher

Angabe des MHD ist neu
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wie bisher

wie bisher

Gebietsbezeichnung erweitert
Subfanggebiete, Hinweis auf Binnengewässer

Angabe des Fanggerätes ist neu
wie bisher

Angabe des MHD ist neu

Angabe der Fanggerätekategorie
nach Anhang III der Verordnung
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Zu den neuen Regelungen hinsichtlich der Verbraucherinformationen 

bestehen noch erhebliche Fragen, die bei der KOM zu klären sind.

Die Regelungen betreffen in erster Linie die Erstvermarkter, die die 

zusätzlichen Informationen erfassen und dokumentieren müssen. 

LALLF wird hierzu die Klärung herbeiführen und im IV. Quartal 2014 zu 

der Umsetzung der Regelung informieren (Flyer, Info-Post, Internet und 

Informationsveranstaltungen).  


